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ensS) (428) dgerus Verlag, Fssen 1985 der kirchlichen Verwaltung und Gerichtspraxis Ste-
Kart DM henden und ın vielem auch dem Seelsorger

Diensteleisten kann. EswirddieKezeption desMit dieser umfangreichen erfahren Per- Kirche nachhaltig tördern und der WISSeN-sönlichkeit und Werk des kanonistischen Lehrers schaftlichen Diskussion Impulse geben.undForschers eriberteinemann eine überausein- alzburg Johann Hirspergerdrucksvolle Würdigung Die Mitarbeit einer Viel-
namhafter Kanonisten bestätigt die Freund-

sch unda die dem Geehrten SCHULZ Der rie odex und die
entgegengebracht werden. kKıirchlichen Vereine. Bonifatius-Verlag, Pader-
Vom nhalt her, derhier Aur schlagwortartig born 19  S
ben werden kann, steht dieses vorwiegend en- AusfachkundigerHand übersichtlicherWei-
rechtlicheWerk im ichen des erneuerten Kir- IC der kirchlichen Vereine systematisch
entec dargestellt und erläutert.
Ökumenischen Fragestellungen widmen sich icht7umGegenstand des Buches die
ihren Beiträgen egund Döring chen Ordensverb  de, die Säkularisierungsinstitute
eyerSsich mıit der Konzilskritik VOon und die des apostolischen Lebens,

Ba  T10MN auseinander. Die Arbeiten Sobansky obwohl letztere, wıe derAutor selbst vermerkt, VoN
und Aymans dienen der Erschließung vVon Sinn, Aufgabenstellung und ihrem elbstverständnis
Geist und Gestalt des neuen Kirche  ts Schwer- her rechtssystematisch richtiger dem kanonischen
punktmäßig werden die Pflichten und der Vereinsrecht zugeordnet werden müßten“ 13)
Gläubigen behandelt Die einschlägigen Aufsätze Autor hält sich der Umgrenzung der Thematik E; Y
Von CLorecco, Müller und ramer bieten für die Systematik des CIC (can 298—329,
die Interpretation des Rechts unverzichtbare unter Einbeziehung der Regelungen der juristischen
l  e 5 Personen)
Das NnNeue Mischehenrecht enande Kaiser und

Stein Dem erneuerten kirchlichen Prozeßrecht
Kapitel behandelt die kirchlichen ereıiıne VOr dem
Inkrafttreten des CIC/1983, besonderen die

wicdmen sich Flatten, b Wirth und Weier. Pra- altrechtlichen, die altkodikarischen (auf dem
der geht der Frage nach, wıe weit die kirchliche beruhend) und die „religiösen Vereine”
Rechtssprechung verändern WI  rd. Reinhardt NacC dem der BRD) mıit ausschließlich aat-
befaßt sich mıiıt der kirchlichen Stellung der nichtka- lich-rechtlicher Anerkennung und geht abschlie-
tholischen Christen 11n CIC Bend knapp auf den Finfluß des Zweiten atikani-

Schmitz erschließt den egri des seelsorgeri- schen Onz auf das kirchliche Vereinswesen enin.
schen mtes im neuen kirchlichen Rechtsbuch Kapitel [Terläutert dievereinsrechtlichen Kategorien
Behandelt werden terner: das NEUE eminarrecht des e1 ist der Abschnitt ber clie
S Schwendenwein, das ecC der Metropoliten „‚funktionale Eingliederung der Vereinigungen in das

Ordensrechtliche Themen bearbeiten
VOnNn Maritz, das Recht der Bischofssynodevon Ordnungsgefüge der Kirche 7—64 derDazı-

sSen und übersichtlichen Gliederung als besonders
Scheuermann und B, Primetshoter. iträge Von gelungen zu bezeichnen
hlick, Zimmermann, Mussingho und Kapitel H} ordnet die bestehenden kirchlichen Ver-
May dokumentieren, wIe csehr das iTrCNIC Bil- eine vereinsrechtlichen Kategorien 34

dungswesen in Vergangenheit und Gegenwart eın ZU.elensich viele fundierte prak-
Spannungs- und Begegnungsfe Von Kirche und tische inweise wIıIe eLwa Fragen einer Statutenre-
Staat bildet Weitere T hemen staatskirchenrechtli- form oder einer allfälligen Anderung des Rechtssta-
cher Autsätze Sind: Die Beziehungen des ÄApost tus bestehender Vereinigungen, Verdienstvoll ıst
Stuhls zu den jungen anı  en Staaten auch, da csich derAutor zZu derNCIC offengelas-
Metz), Aspekte des revidierten Lateranvertrags Frage der Mitgliedschaft nichtkatholischer
Schulz), das stenen VvVon Diözesanrecht aufgrund Christen katholischen Vereinigungen mıt einer

Ma
Von Staatskirchenrecht AIn Beispiel

außert
kanonistisch wohlbegründeten eigenen Ansicht

Wertvolle Einsichten ın die kKkirchliche Rechtsge- Im Anhang 87—113) werden die für das Vereins-
schichte ermöglichen Paarhammer, der recht wichtigsten Canones des authen-
Bücherzensur iIm 18 Jh schreibt, und Landau, der tischen ateinischen Text und In deutscher Überset-
das Anklagerecht Untergeordneter 1m mittelalterli- ZUNg  .4 abgedruckt
chen Rechtsdenken beleuchtet Zu den W .-CGlossen erzeichnis weiterführender Literatur (115 bil-
ZUIN Gratians arbeitet Weigand, ber det den des Bandes
Haeresis und Schisma den Canones früher nord- Der Autor vermeidet langatmige eoretische E  TOor-
afrikanischer Konzilien Geerlings Die kanoni- versteht aber dennoch vortrefflich, die
scheStrafzwlegt Hierold dar Hıu- Materie gründlich, und in ei1ner auch den

stellt seinen Beitrag unter das Ihema Nichtkanonisten zugänglichen Weise erschließen
„‚Beichtväter undSt und dem staatlichen und kirchlichen Praktiker sach-
Insgesamt ist mıit jeser den Herausgebern un Hinweise zu geben. Soweit staatskirchen-
e21n ausgezeichnetes wissenschaftliches Werk gelun- rechtliche Bezüge hergestellt werden, beschränkt

A  La Heinemann sehr Ehre gereicht und sich Schulz auf das Rech  E der BRD.
das sowohl dem Fachwissenschaftlerals auch dem Das Buch jedem Studierenden un
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des Kirchenrechts empfohlen werden 3: VOel- ritorialen (Gebietsprälaturen und
läßlicherWegweiser für alle, diesich ın  ß dem -abteien, Apostolische Vikariate und
chen Vereinigungswesen, a}  b 5 kirchlicherseits oder iınıstra in dieses ekklesiologische Grund-

schema versucht eßend Verhältnisstaatlicherseits,
1NMMZ Helmuth Proee der Personalprälaturen Zu den Teilkirchen und der

Gesamtkircheeuch Vt kommt zum

YKIRCH URSULA, Von der konfessionsver- IuS, aß ersonalpräla Institutionen
sCHIiedenen konfessionsverbindenden Fhe? Eine chen Rechtes esind diesichVondeneilkirchenunter-

tliche Untersuchung A 7  S ejden, ; COoOetus elium bestehen
>  PE AurbKlerikern undals Dienst an der COTM-der gesetzlichen Bes  ungen Forschungen INU) ecclesiarum einzuordnen sind (16) ImKirchenrechtswissenschaft S 464) Echter, werden einschlägige Dokumentewieder-Würzburg C  87 Broschur DM u gegebenB stellt in ihrer Dissertation die Entwicklung des Die geltende Gesetzgebung wird rlich kom-

schehenrechtes (= der Regelung der konfessions- mentiert die theologische Sicht jedoch steht Vor-
verschiedenen Ehen) in derkatholischen Kirche dergrund ber S die Tatsache verdeckenbis ZUr: Gegenwart dar geht aber auch auf die
SD—- den anderen christlichen Konfes-

die Personalprälaturen positiv-recht-
on &11 artikularrecht wird usführlich iche Einrichtung sind

Taz  inz Hans Heimer!behandelt Den breitesten Raum dieRechtsla-
g gemäß dem MP Matrimonia MIXa ‚970 e:in
Die A ATRISTITI
scher Bischofskonferenzen

bestimmungen tast aller CuUroDal-
en ihrem wesent- N ), Origeniana Quarta Dieichen Inhalt wiedergegeben Die age auyf- Referate des a  ä Internationalen Origeneskongressesdes C/1983 eich ZUFr (Innsbruck —6 1985) (Innsbuckervorhergehenden kompakt aufgezeigt vermut- theologische Studien, Bd 19) 506) Tyrolia, Inns-weil derHauptteil derArbeit bereits0S- bruck—Wien 1987 lam a“  C 620

sen Ya Auch die 11  44 Aus bestimmun-
sind noch-erücksichtigt l'4 die ‚311 Alexandria, christlicher (häretischer)

den Titel angegebene endenz und findet Theologe, 85—254 als Häretiker verurteilt 400 und
Schritte iın der aufgezeigten Entwicklung VeTl- 553“ F echow Mit diesen Angaben 151
wirklicht u hinsichtlich der der das Origenesbild der landläufigen Theologie- und
Mischehe erlaubnisgebundener Akt der Gewis- Philosophiegeschichtegezeichnet Der4 Internatio-
ensfreiheit derKindererziehung und der Eheschlie- nale Origeneskongreß (Innsbruck 2 — M  x 1985) ist
ungsform, während die Stratbestimmung diesem Klischee Iu4 historischer Gründlichkeit und
nichtkatholische Kindererzi  ung unverständli- Gelehrsamkeit Leibe gerückt fast S() Beiträgen

deutsch, englisch, französisch, italienisch, S5Spa-cher Fremdkörper ist und die Regelungen ber Inter-
versucht, den torischen Origeneskommunion und onntagspflicht noch unbefriedi-

„‚Origenes” der Streitigkeiten des —6gend bleiben Die Autorin versteht cS, ben nbezweitfelbar wollte Ürigenes Mann deraftlicheründlichkeit [“  nökume
Engagement zZu verbinden Kirche, laubender und Theologe seıin (vgl
Graz/Linz Hans eiımer Gögler355) Doch 15l »11Theologie nicht dienach-

nizänische Orthodoxie, sondern @]: theologie ReN
EXETCISE , eINe theologia gymnastike Crouzel

RODRIGUEZP Teilkirchen und Personalpräla- 283) evieleshypothetisch ffenlaßt Sie zeıgtber
Theo Erörterungen anläßlich +  iINCT den klaren Willen, die biblische Grundlage Aus-

»uen kanonistischen Institution Studien gangspunkt ler Theologie er 352—357)Texte Bd 38) (246) G  Tuner, Amsterdam 1087 Zi1 den philosop en der Zeit lem
Z 75.— des mittleren Platonismus und

11 Original und in italienischer und der allegorischen durchdringen
erschieneneWerk des

siologen an der Universität Von Navarra behandelt Die Beiträge, zn Gewicht und Qualitä unterschied-
3lidertheoSichtnThema, das durch lich sind in thematischen Sektionen angeord-
die Errichtung des Opus Dei erste underS net Die Abteilung beschäftigt sich mıt
Z Personalprälatur breitere Beachtung gefunden der ım griechischen Original kanntlich
hat
Der ISTeil befalit sich muit der Geschichte der Per-

fragmentarisch erhaltenen Jexte des Kirchenvaters
l  E ammond Bammel 16—20 und R Rouke-

-21—25 ZUIN ömerbriefkommentar) Micaellisonalprälaturen, die mıit dem I] Vatikanum begon-
h1en und n CIC/1983 allgemeingesetzlichen euchtet die RollederektikzOrigenes
bschluß gefunden hat Den 7zweiten Teil bilden undzeigte1$allemdenEinfl derstoischen
systematisch-theologische etrachtungen über die auf (26—35) Der Hauptteil des an dient
ersonalprälatur führlic wird das Verhältnis der Auseinandersetzung mıt dem Werk des
VCO GesamtkircheundTeilkirchen gemäß der Fkkle- einflußreichsten östlichenKirchenvaters Den leiten-
siologie des Vatikanums behandelt Dabei den Gesichtspunkt umreilßt -] Vogt im ersien
1eEinordnung derden I1I0ZzZesengleichgestellten ter- Hauptreterat Warum wurde Urigenes Häreti-


